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	Gesuch um Behördenauszug 2 aus dem Strafregister-Informationssystem VOSTRA gemäss Art. 51 StReG
Das Gesuch kann, bei entsprechender Berechtigung, per Post, per E-Mail oder via Nextcloud bei der Koordinationsstelle des Kantons Bern, Nordring 8, 3013 Bern, kost@justice.be.ch eingereicht werden. Behördenauszüge 2 dürfen ausschliesslich für die im Gesetz vorgesehenen Zwecke, Personen und bezugsberechtigen Behörden/Stellen bestellt werden. Die anfragenden Behörden sind für die Richtigkeit der Angaben verantwortlich.

	Ersuchende Amtsstelle: Behördenname, Adresse, PLZ, Ort 
	Kontakt: Name und E-Mail



	Rücksendung an, wenn von oben angegebener Adresse abweichend:

	Kontakt: Name und E-Mail



	

	Zweck der Anfrage (Text):

	 FORMCHECKBOX 
 Art. 51 lit. a StReG
	 FORMCHECKBOX 
 Art. 51 lit. d StReG
	 FORMCHECKBOX 
 Art. 51 lit. h StReG

	 FORMCHECKBOX 
 Art. 51 lit. b StReG
	 FORMCHECKBOX 
 Art. 51 lit. e StReG
	 FORMCHECKBOX 
 Art. 51 lit. i StReG

	 FORMCHECKBOX 
 Art. 51 lit. c StReG
	 FORMCHECKBOX 
 Art. 51 lit. g StReG
	 FORMCHECKBOX 
 Art. 51 lit. j StReG

	 FORMCHECKBOX 
 Jährliche Überprüfung
	 FORMCHECKBOX 
 Neuanstellung
	 FORMCHECKBOX 
 im Namen der KESB

	
	
	

	Nachname(n)

	     
	(alle Nachnamen) 

	Vorname(n)

	     
	(alle Vornamen)

	Geburtsdatum
	     
	(Tag, Monat, Jahr)

	AHVN13
	     
	

	Liegt keine AHVN13 vor, sind folgende Angaben zusätzlich vollständig auszufüllen:

	Ledigname(n)

	     
	(alle Ledignamen)

	Geburtsort
	     
	(Ort, Kanton; bei Ausländer/-innen: Ort)

	Heimatort/Geburtsland

	     
	(Ort, Kanton; bei Ausländer/-innen: Geburtsland)

	Nachnamen und Vornamen der Eltern

	     
	

	Stempel und Unterschrift ersuchende Amtsstelle 


	(nur bei Postzustellung)

	Ort, Datum 

	Das Behördeninformationsfeld steht den gesuchstellenden Behörden für ihre internen Zwecke zur Verfügung. Die KOST übernimmt keine Verantwortung für daraus resultierende datenschutzrechtliche Belange. 

	Behördeninformationsfeld




